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Mit der Anmeldung akzeptiert der Teilnehmer/die Teilnehmerin die Teilnahmebedingungen dieser Veranstaltung  

Veranstalter 
Veranstalter der Veranstaltung „Bike to help!! Ortenau Spendenevent“ ist die Interessensgemeinschaft „Bike to help!! 
Ortenau“, vertreten durch das Organisationsteam. 
Kontakt: Michael Bühler, Martin Burgert, Franco Frascoia, Thorsten Lai 

        info@bike-to-help-ortenau.de  

   0177-8104986 

    Renchener Weg 22, 77855 Achern 

Charakter der Veranstaltung 
Die Veranstaltung „Bike to help !! Ortenau Spendenevent“ ist KEIN Radrennen, sondern eine gemeinsame Radtour für 
den guten Zweck. Der Spaß, die Gemeinschaft und das Spendenziel für den Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg e. V. 
stehen im Vordergrund. 

Straßenverkehrsordnung (StVO) 
Der Teilnehmer/die Teilnehmerin erkennt an, dass während des „Bike to help !! Ortenau Spendenevent“ die Straßen, Wald- 
und Feldwege nicht gesperrt sind und sämtliche Straßen & Wege nach der Straßenverkehrsordnung (kurz: StVO) zu befahren 
sind. Der Teilnehmer/die Teilnehmerin startet auf eigene Gefahr beim „Bike to help !! Ortenau Spendenevent“. 

Somit erklärt der Teilnehmer/die Teilnehmerin ausdrücklich, dass er/sie bei der Teilnahme beim „Bike to help !! Ortenau 
Spendenevent“ die StVO ohne Ausnahme einhält. Bei Nichteinhaltung der Vorschriften ist mit Anzeigen durch die Polizei zu 
rechnen. Weiter hat jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin den Anordnungen des Veranstalters und den mit der Durchführung 
beauftragten Organen Folge zu leisten. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer*innen, die sich in irgendeiner 
Weise unkorrekt verhalten, aus der Veranstaltung auszuschließen, diesfalls hat der Teilnehmer/die Teilnehmerin keinen wie 
immer gearteten Anspruch gegenüber dem Veranstalter. Begleitfahrzeuge sind nicht erwünscht und nicht gestattet. 

Umwelt & Verhalten 
Es sind Verpflegungsstationen auf der Strecke eingerichtet, bei diesen Stationen kann Müll entsorgt werden. Es ist verboten, 
außerhalb dieser markierten Zonen Abfälle wegzuwerfen. Wer dies missachtet kann vom Veranstalter ausgeschlossen 
werden. 

Ablauf der Veranstaltung 
Die Ausgabe der Startnummer erfolgt persönlich an den Teilnehmer/die Teilnehmerin. Die unterschriebene 
Haftungserklärung und der Ausweis sind vorzuzeigen. 

Die Startnummer wird nicht verändert, insbesondere der Werbeaufdruck. 
Die Startnummer darf nicht an andere Personen weitergegeben werden, ansonsten wird jener Teilnehmer/jene Teilnehmerin 
mit der weitergegebenen Startnummer von der Veranstaltung ausgeschlossen. 
Name, Wohnort, Telefonnummer und E-Mail Adresse müssen der Wahrheit entsprechen. 

Lautsprecherdurchsagen vor dem Start sind zu beachten. Hier werden die letzten Informationen über die Strecke, über 
etwaige Änderungen oder Gefahrenstellen erteilt. Vor der Veranstaltung wird eine Teilnehmerbesprechung durchgeführt, bei 
der nicht nur das Reglement sondern auch die potenziell gefährlichen und kritischen Streckenabschnitte erläutert werden. 

Strecke: Start um 14:00 Uhr Sportplatz Kappelrodeck, 30 km | 950 Hm 

Teilnahmevoraussetzungen 
Es gilt ausnahmslos die StVO und ist insbesondere mit Vorsicht bei allen Kreuzungsbereichen und vor allem im Wald, da sich 
hier die Bodenbeschaffenheit, je nach vorheriger Wetterlage ändern kann. Jeder Radsportler/jede Radsportlerin ab dem 18. 
Lebensjahr ist startberechtigt. Minderjährige können in Begleitung der Eltern oder ab 12 Jahren mit Einverständnis des 
Erziehungsberechtigen an der Radtour teilnehmen. Da die Strecke größtenteils durch Waldgebiete verläuft, eignet sich die 
Tour vor allem für Mountainbikes (nicht empfehlenswert für Gravelbikes, Rennräder oder normale Straßenräder).  

Mit der Zahlung der Startgebühr akzeptiert der Teilnehmer/die Teilnehmerin umfassend alle  
Teilnahmebedingungen des Veranstalters.  
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr! 
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Der Teilnehmer/die Teilnehmerin erklärt, dass er/sie für das „Bike to help !! Ortenau Spendenevent“  
ausreichend trainiert hat, körperlich gesund ist und der Gesundheitszustand ärztlich überprüft wurde.  
Jede Teilnehmer/jede Teilnehmerin hat selbst dafür Sorge zu tragen, dass er/sie haftpflicht- und unfallversichert ist. 

Das Tragen eines Sturzhelmes ist während der gesamten Fahrt Pflicht. Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin ist für 
Ersatzmaterial selbst verantwortlich. 

Haftungsausschluss 
Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin, trägt die zivil- und strafgerichtliche Verantwortung über die von ihm/ihr verursachten 
Personen-, Sach- und Vermögensschäden und verpflichtetet sich, den Veranstalter und seine mit der Durchführung 
beauftragten Organe von jeder zivil- als auch strafrechtlichen Verantwortung in diesem Zusammenhang schad- und klaglos 
zu halten. Der Veranstalter und die mit der Durchführung betrauten Organe lehnen jede Haftung für Unfälle aller Art und der 
daraus entstehenden Forderungen sowohl seitens der Teilnehmenden als auch Dritten gegenüber ab. Der Veranstalter haftet 
zudem nicht für Verlust, Diebstahl oder Beschädigung von Gegenständen. 

Der Schlussfahrer/die Schlussfahrerin ist das Ende des Teilnehmerfeldes. Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin, der/die zu 
irgendeinem Zeitpunkt hinter diesem Fahrzeug fährt, gilt nicht mehr als Teilnehmer der Veranstaltung. 

Änderungen, Absage oder Abbruch 
Der Veranstalter ist berechtigt, aus welchem Grund auch immer – insbesondere aber bei schlechter Witterung oder anderen 
unvorhergesehenen Ereignissen – die jeweilige Strecke zu verkürzen. Bei Gefahr ist auch eine Absage oder ein Abbruch der 
Veranstaltung durch die Behörden oder den Veranstalter möglich. Bei Absage, Abbruch, Änderungen oder Verkürzung der 
Strecke besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der Startgebühr oder sonstiger Ersatzanspruch gegenüber dem Veranstalter. 
Dem Veranstalter steht es frei, eine Anmeldung zu akzeptieren oder nicht oder jederzeit einen Teilnehmer/eine Teilnehmerin 
von der Veranstaltung auszuschließen. 

Foto-, Film- und Tonaufnahmen 
Während der Veranstaltung werden Fotos, Film- und Tonaufnahmen erstellt. Die Teilnehmenden erklären sich damit 
einverstanden, dass diese im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (z. B. auf der Website, in sozialen Medien, Presseberichten 
oder Printmaterialien) zeitlich unbeschränkt verwendet und veröffentlicht werden dürfen. 
Ein Vergütungsanspruch besteht nicht. 

Datenschutz 
Die bei der Anmeldung erhobenen personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail, 
Telefonnummer) werden ausschließlich zur Durchführung der Veranstaltung verwendet. Eine Weitergabe erfolgt nur an 
medizinische Dienste im Falle einer notwendigen Betreuung. 
Die Datenschutzhinweise sind unter https://www.bike-to-help-ortenau.de/Datenschutzerklaerung.pdf abrufbar. 

Der Teilnehmer kann der Speicherung oder Nutzung seiner Daten jederzeit per E-Mail an info@bike-to-help-ortenau.de 
widersprechen. 

Schlussbestimmungen 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Änderungen der Teilnahmebedingungen vorzunehmen. Alle offiziellen Änderungen 
und Mitteilungen werden auf der Homepage www.bike-to-help-ortenau.de mitgeteilt.  

Eventuelle Änderungen werden bei der Startnummernausgabe an den Infotafeln ausgehängt und auch bei der 
Fahrerbesprechung verkündet. Diese haben letztendlich Gültigkeit und sind verbindlich. 

Erklärung der Teilnehmerin / des Teilnehmers 
Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und erkläre mich mit deren Inhalt einverstanden. 

 

___________________________________ 
Unterschrift des Teilnehmers/der Teilnehmerin 
 
 
____________________________________________ 
Name in Druckschrift 
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http://www.bike-to-help-ortenau.de/

